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Gesetzlichkeit durch die Staatsorgane 
durchzusetzen; eine hohe Qualität 
der staatlichen Beschlüsse und Ent
scheidungen in ihrer Einheit von 
Vorbereitung, Durchführung und 
Kontrolle zu gewährleisten sowie 
die regelmäßige Rechenschaftsle
gung der Räte und der staatlichen 
Leiter vor den Volksvertretungen 
und den Kollektiven der Werktäti
gen'zu sichern; den weiteren Aus
bau der Volkskontrolle zu fördern. 
Gegenstand des V. sind die in Aus
übung vollziehend-verfügender Tä
tigkeit der Organe des Staatsappa
rates gestalteten gesellschaftlichen 
Verhältnisse. Für die V.sbeziehun- 
gen ist charakteristisch, daß an 
einem V.sverhältnis in der Regel 
immer ein staatliches Organ betei
ligt ist, das in Ausübung vollzie
hend-verfügender Tätigkeit staatli
che Machtbefugnisse wahrnimmt. 
V.sverhältnisse können auf Initia
tive des staatlichen Organs und 
von anderen Beteiligten entstehen. 
Sanktionen, die wegen Verletzung 
der sich» aus dem V.sverhältnis er
gebenden Pflichten angewendet 
werden, sind in'der Regel Maßnah
men der ordnungsrechtlichen, der 
allgemeinen verwaltungsrechtli
chen und der disziplinarischen 
V erantwortlichkeit. Streitigkeiten 
zwischen den Beteiligten eines 
V.sverhältnisses werden in der Re
gel auf dem Verwaltungswege 
durch die rechtlich dafür zuständi
gen Organe entschieden. Das V. ist 
untrennbar mit der Entwicklung 
des —* Staatsrechts der DDR verbun
den. Es geht von der Einheit der 
sozialistischen Staatsmacht bei der 
Leitung und Planung der gesell
schaftlichen Entwicklung, von der 
Einheit von gewählten Organen 
der Staatsmacht und dem Staatsap
parat aus. Das V. steht in bezug auf 
die Leitung gesellschaftlicher Be
reiche in enger Beziehung zu ande
ren Rechtszweigen, wie dem 
Staatsrecht, dem —» Wirtschaftsrecht, 
dem —* LPG-Recht, dem —» Boden
recht u. a. Da die vollziehend-verfü-

Vierseitiges Abkommen

gende Tätigkeit nicht nur unter ju
ristischen Aspekten, sondern auch 
in ihrer organisierenden, durchfüh
renden und gestaltenden Tätigkeit 
zu verstehen ist, ergeben sich Be
ziehungen des V. zur wissenschaft
lichen Organisation der staatlichen 
Leitung.

Vierseitiges Abkommen: am
з. 9. 1971 von, der UdSSR, den 
USA, Großbritannien und Frank
reich Unterzeichneter und am 3. 6. 
1972 in Kraft getretener Vertrag 
über Berlin (West) mit einer Reihe 
von Anlagen und Zusatzvereinba
rungen. Das V. A. kam vor allem 
dank den beharrlichen Bemühun
gen der UdSSR um die politische 
Entspannung in Europa und der 
Verständigungsbereitschaft der 
DDR zustande. Es ist ein Ergebnis 
des konsequenten Kampfes der 
UdSSR, der DDR und aller friedlie
benden, verantwortungsbewußten 
Kräfte in Europa, nicht zuletzt 
auch in Berlin (West) selbst und in 
der BRD, gegen den jahrzehntelan
gen Mißbrauch von Berlin (West) als 
eines imperialistischen Vorpostens 
und Störfaktors gegen die DDR
и. a. sozialistische Staaten. Das 
V.A. dient der Sicherung der fried
lichen Entwicklung von Berlin 
(West) und normaler Beziehungen 
dieser Stadt zu der sie umgeben
den DDR. Es stellt einen wichtigen 
Beitrag zur Festigung der —> europä
ischen Sicherheit und zur Entwick
lung von Beziehungen der —» fried
lichen Koexistenz zwischen sozialisti
schen und kapitalistischen Staaten 
dar. Zu den wichtigsten Grundsät
zen des V.A. gehört die Verpflich
tung der vertragschließenden Sei
ten, die Beseitigung von Spannun
gen und die Verhütung von Kom
plikationen in dem betreffenden 
Gebiet zu fördern. Durch das V.A. 
wurde in völkerrechtlich verbindli
cher Form bekräftigt, daß »die 
Westsektoren Berlins so.wie bisher 
kein Bestandteil der BRD sind und 
auch weiterhin nicht von ihr re-


